
Vertrag - Clubhausmiete 
 

Das Clubhaus kann von Clubmitgliedern und Nichtclubmitgliedern für private Anlässe, nach Absprache 
gemietet werden. Bis zu 50 Sitzplätze, eine gute Infrastruktur, ein schöner Aussenbereich und genügend 
Parkplätze stehen zur Verfügung. 

 
Mietdatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeit von: . . . . . . . . . . . . . bis . . . . . . . . . . . . . 

Grund / Anlass: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Übergabetermin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 
Name / Vorname: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
Mietpreis: Clubmitglieder Fr. 150.- / Tag oder Abend 

Nichtclubmitglieder Fr. 300.- / Tag oder Abend 
 Exkl. Tennisplätze und Padelanlage 
 
Getränke:   Die Getränke müssen über das Clubhaus bezogen werden, die Abrechnung erfolgt 

gemäss Club-Getränkeliste. Der Mindestbetrag von Fr. 150.- wird in jedem Fall als 
Getränkepauschale verrechnet. 
Der effektive Konsum wird bei der Schlussrechnung verrechnet. 

 
Bezahlung: Der Mietbetrag ist im Voraus zu bezahlen, d.h. bei der Schlüsselübergabe. 

Die Getränke sind bei der Schlüsselrückgabe in bar zu bezahlen. 

Rücktritt: Rücktritt vom Mietvertrag bis 3 Wochen vorher – kostenfrei. 
Ab 3 Wochen vor Mietdatum Fr. 100.-. 

 
Reinigung: Das Clubhaus inklusive WC muss sauber gereinigt werden (Boden feucht 

aufwischen). Eine eventuelle Nachreinigung wird nach Aufwand in Rechnung gestellt 
(Fr. 30.-/Std.). Auch der Aussenbereich ist sauber zu übergeben. 

Entsorgung: Der Abfall und die restlichen Lebensmittel sind vom Mieter wieder mitzunehmen. 

Haftung: Für Sachbeschädigungen an Mobiliar / Inventar haftet der Mieter laut Vertrag. 

Besonderes: Alkohol darf nur im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ausgeschenkt werden. 
Der Missbrauch von Drogen ist untersagt. Rauchen im Clubhaus ist nicht gestattet. 

 
Bei Vermietung an jugendliche zeichnet und ist ein Erwachsener verantwortlich. 

 
Für Dekorationszwecke dürfen keine Nägel verwendet werden. Klebstreifen sind 
rückstandsfrei und ohne Materialbeschädigung zu entfernen. 

Geschirrtücher und Lappen werden vom Club zur Verfügung gestellt und sind fürs 
Waschen bereitzulegen. 

 
Bei einer Vermietung während der Tennissaison sind die Clubmitglieder jederzeit 
spielberechtigt. Dies hat keinen Einfluss auf den Mietbetrag. Vom Mieter dürfen die 
Tennisplätze und die Padelanlage nicht benutzt werden 

 
Für Anmeldung, Abrechnung und Rückgabe: Peter Keller, Bergstrasse 23, 9475 Sevelen 

Tel.: +41 78 882 99 05 
Email: clubwirtschaft@tcsevelen.ch 

Ort / Datum: Unterschrift Mieter: 

 
Sevelen, April 2024 
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